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Vorwort 

Wechselwirkungen zwischen Arbeitsmarkt und sozialer Sicherung berühren in 
vielfältiger Weise zentrale Themen der Wirtschafts- und Sozialpolitik und stehen 
vielfach im Brennpunkt öffentlicher  Diskussionen - man denke nur an die Frühver-
rentung als arbeitsmarktpolitisches Instrument mit ihren erheblichen Auswirkun-
gen auf die Sozialversicherung. Der Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und 
sozialer Sicherung beschränkt sich aber nicht auf solche Bereiche, in denen - wie 
in der Sozialversicherung - sowohl die Finanzierung als auch der Erwerb von An-
sprüchen auf Sozialleistungen an die Erwerbstätigkeit anknüpfen, sondern berührt 
auch noch weitere Bereiche der sozialen Sicherung. Dies wird exemplarisch in der 
hier vorgelegten Veröffentlichung  an ausgewählten Beispielen aus verschiedenen 
Themenfeldern deutlich. Es handelt sich um Beiträge, die auf einer Tagung des 
Ausschusses für Sozialpolitik am 18. und 19. September 2000 in Bremen intensiv 
diskutiert wurden und hier in überarbeiteter Form vorgelegt werden. Die Ausfüh-
rungen beziehen sich auf die Situation in Deutschland. 

Im ersten Beitrag dieses Bandes zeigt Regina  T.  Riphahn,  daß Arbeitslosigkeit 
zwar eine maßgebliche ökonomische Rahmenbedingung für die Inanspruchnahme 
von Sozialhilfe (hier die Hilfe zum laufenden Lebensunterhalt) ist, daß aber von 
der Gestaltung der Sozialhilfe selbst keine negativen Anreize auf die Arbeitsauf-
nahme ausgehen. In seinem Koreferat  betont Richard  Hauser,  daß institutionelle 
Faktoren und ihre Veränderung bei Wirkungsananlysen besondere Beachtung er-
fordern. 

Jörg  Althammer  diskutiert die Frage, ob und inwieweit die Erwartungen, die in 
eine Flexibilisierung arbeitsvertraglicher  Regelungen gesetzt wurden, tatsächlich 
eingetroffen  sind. Althammer kommt zu dem Ergebnis, daß die Argumente für eine 
Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt im Lichte der bisherigen Erfahrungen noch-
mals kritisch geprüft  werden sollten. In seinem Koreferat  lenkt Frank  Schulz-Nies-
wandt  den Blick auf Einseitigkeiten bei der Beurteilung von Wirkungen politischer 
Maßnahmen, wenn die individuellen Präferenzen  und die allokative Effizienz  als 
entscheidende Beurteilungskriterien verwendet werden. 

Joachim  Genosko  und Reinhard  Weber  untersuchen, ob Höhe und Dauer von 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung Einfluß auf Höhe und Dauer der Arbeits-
losigkeit in Deutschland hatten. Sie heben hervor, daß die Verlängerung der maxi-
malen Bezugsdauer von Leistungen zu einem verlängerten Leistungsbezug älterer 
Arbeitnehmer und für sie zu einer verringerten Wiederbeschäftigungswahrschein-
lichkeit geführt  hat. Allerdings könne dies nicht verallgemeinert werden, da für an-
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6 Vorwort 

dere Personengruppen kaum entsprechende Wirkungen nachweisbar seien. Fried-
rich  Buttler  verweist in seinem Koreferat  darauf,  daß die Autoren allerdings nicht 
die Dauer der Arbeitslosigkeit gemessen hätten, sondern nur die Dauer des Bezugs 
von Leistungen der Bundesanstalt. Beides muß aber nicht identisch sein, da es 
auch registrierte Arbeitslose ohne Leistungsbezug gibt. 

Felix  Büchel  und Joachim  R. Frick  untersuchen empirisch, ob Zuwanderer die 
öffentlichen  Haushalte mehr in Anspruch nehmen als sie selbst zur öffentlichen  Fi-
nanzierung beitragen und dadurch Einheimische ökonomisch belasten. Von Bedeu-
tung für eine differenzierte  Antwort auf die oft emotionsbehaftet diskutierte Frage 
sind aus Sicht der Autoren u. a. die Aufenthaltsdauer der Zugewanderten und die 
erreichte Integration. Insgesamt folgern die Autoren, daß ihre Analyse Anhalts-
punkte aufzeige, die gegen die Auffassung  sprechen, Zuwanderer stellten für die 
einheimische Bevölkerung eine ökonomische Belastung dar. In seinem Koreferat 
weist Johannes Schwarze  auf verschiedene methodische und empirische Probleme 
der Analyse hin und damit zugleich auf Grenzen für die Reichweite der abgeleite-
ten Aussagen. 

In den Beiträgen dieses Bandes wird deutlich, daß realitätsbezogene Analysen 
eine differenzierte  Beachtung sowohl verschiedener Bevölkerungsgruppen als auch 
institutioneller Regelungen erfordern.  Während in den Medien und in der politi-
schen Diskussion vielfach recht pauschale und stark vereinfachende Aussagen Be-
achtung finden, gehört es zu den Aufgaben von Wissenschaftlern, sich darum zu 
bemühen, daß auch differenzierte  Argumente Gehör finden. Die hier vorgelegte 
Veröffentlichung  soll dazu mit beitragen wie auch zu einem verbesserten Verständ-
nis der komplexen Beziehungen zwischen Arbeitsmarkt und sozialer Sicherung. 

Der Herausgeber dankt allen Autoren für die gute Zusammenarbeit sowie Hen-
drik Dräther, Ralf Lühning, Elke Schütz und Gabriele Stöhr vom Zentrum für So-
zialpolitik der Universität Bremen für die Unterstützung bei der Durchführung  der 
Tagung und bei der redaktionellen Fertigstellung dieses Bandes. 

Bremen, im Apr i l 2001 Winfried  Schmähl 
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Deregulierung und Re-Regulierung 
der Beschäftigungsverhältnisse - eine Diskussion ihrer 

sozial- und beschäftigungspolitischen Wirkungen 

Von Jörg  Althammer*,  Augsburg 

A. Einleitung 

Seit dem Regierungswechsel des Jahres 1998 zeichnet sich immer deutlicher ein 
Wandel in der Arbeitsmarktpolitik ab. Während seit Mitte der 80er Jahre der Be-
standsschutz des Arbeitsverhältnisses eher gelockert wurde und die Beschäfti-
gungsverhältnisse flexibilisiert  und dereguliert wurden, ist in den letzten Jahren 
wieder eine gewisse Verschärfung  der Regulierungen am Arbeitsmarkt zu erken-
nen. So wurden mit der Neuregelung der Sozialversicherungspflicht  geringfügig 
Beschäftigter und arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger bislang nicht regulierte 
Beschäftigungsformen  arbeits- und sozialrechtlichen Normierungen unterworfen. 
M i t der jüngsten Novellierung des Kündigungsschutzgesetzes und der Reform der 
befristeten Beschäftigungsverhältnisse und der Arbeitnehmerüberlassung wurden 
Deregulierungsmaßnahmen der alten Bundesregierung zumindest in Teilen wieder 
zurückgenommen. Damit scheint eine ca. 15 Jahre dauernde Phase der Deregulie-
rung am Arbeitsmarkt zu Ende zu gehen. 

Dabei gelten Inflexibilitäten des Arbeitsmarktes nach wie vor als eine der we-
sentlichen Ursachen für die hohe und persistente Arbeitslosigkeit in Deutschland1. 
Institutionelle Regelungen wie die Sozialplanverpflichtung und Kündigungsschutz 
werden in der wirtschaftspolitischen Diskussion weiterhin dafür verantwortlich ge-
macht, dass die „Marktmacht der Arbeitsplatzbesitzer" (Berthold,  2000, S. 7) zula-
sten der Arbeitslosen zementiert wird und Dualisierungstendenzen am Arbeits-
markt verstärkt werden. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die ar-
beitsmarktpolitischen Reformen der jüngsten Zeit im ökonomischen Bereich über-
wiegend kritisch kommentiert wurden (vgl. Klös  und Schäfer,  2000, Huber,  1999, 
Sachverständigenrat, (2000, Tz. 429). 

* Ich danke den Mitgliedern des sozialpolitischen Ausschusses des Vereins für Socialpoli-
tik für kritische Anregungen und Herrn Oliver Falck für seine Unterstützung bei den Berech-
nungen. Verbliebene Fehler gehen allein zu Lasten des Autors. 

1 Zur Deregulierungsdiskussion vgl. die entsprechenden Vorschläge des Kronberger  Krei-
ses in  Soltwedel  (1984), der Deregulierungskommission  (1991) oder des Sachverständigenra-
tes  (1989), Tz. 364. 
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50 Jörg Althammer 

Allerdings sind die beschäftigungspolitischen Effekte  der Arbeitsmarktregulie-
rung keineswegs so evident, wie das in der wirtschaftspolitischen Diskussion in 
der Regel unterstellt wird. So zeigen Bentolila  und Berthola  (1990), Berthola 
(1990 und 1992) und Booth  (1995) im theoretischen Modell, dass sich ein rigider 
Bestands schütz vorwiegend in der Höhe der Fluktuation der Arbeitskräfte,  weniger 
in der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl niederschlägt. Auch die vorliegenden 
empirischen Untersuchungen zu den Beschäftigungswirkungen des Bestandsschut-
zes liefern kein eindeutiges Bild. In dem jüngsten von der OECD  (1999) vorgeleg-
ten Literaturüberblick kommen die meisten Studien zu dem Ergebnis, dass der Ri-
giditätsgrad des Bestandsschutzes keinen signifikanten Beitrag zu Erklärung der 
Arbeitslosenquote liefert.  Allenfalls ergibt sich eine gewisse Evidenz dafür, dass 
Bestandsschutznormen die Zusammensetzung des Erwerbspersonenpotenzials be-
einflusst: so ist in Ländern mit ausgebautem Bestandsschutz die Erwerbsquote ten-
denziell niedriger und der Anteil der Langzeitarbeitslosen höher als in Volkswirt-
schaften mit deregulierten Arbeitsmärkten. 

In diesem Beitrag wird die Frage nach den Beschäftigungswirkungen des Be-
standsschutzes nochmals aufgegriffen.  Im Vordergrund steht hier aber die Frage, 
ob und in welchem Umfang die Erwartungen, die man mit der Flexibilisierung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen seit Mitte der 80er Jahre verbunden hatte, auch 
eingetroffen  sind. Dazu wird in Abschnitt Β zunächst die normative Theorie des 
Bestandsschutzes kurz umrissen und die Rechtslage von 1985, also vor Verabschie-
dung des ersten Beschäftigungsförderungsgesetzes,  dargestellt. Anschließend wer-
den die Änderungen der Normen des Bestandsschutzes erörtert und die wesentli-
chen Ergebnisse zweier Studien zu den unmittelbaren arbeitsmarktpolitischen Wir-
kungen des Beschäftigungsförderungsgesetzes  von 1985 referiert.  In Abschnitt C 
werden die mittelbaren Wirkungen der Deregulierung am Arbeitsmarkt themati-
siert. Dazu wird zunächst ein einfach gehaltenes Modell entwickelt und die zentra-
len Beschäftigungseffekte  des Kündigungsschutzes abgeleitet. Schließlich soll ver-
sucht werden, die indirekten beschäftigungspolitischen Wirkungen der Flexibilisie-
rung am Arbeitsmarkt empirisch zu überprüfen.  Dazu werden die Parameter der 
Beschäftigungselastizität des Outputwachstums und einer Lohngleichung für die 
Perioden 1970 bis 1984 und 1985 bis 1998 geschätzt und auf Strukturkonstanz 
überprüft.  Hinter dieser Vorgehensweise steht die Überlegung, dass sich ein ar-
beitsmarktpolitischer Effekt  der Deregulierungsmaßnahmen in einem statistisch si-
gnifikanten Strukturbruch in diesen Gleichungen niederschlagen müsste. Die Inter-
pretation der empirischen Ergebnisse und eine zusammenfassende Würdigung 
schließen den Beitrag ab. 
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Deregulierung und Re-Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse 51 

B. Institutioneller Hintergrund 

I. Zur normativen Theorie des Bestandsschutzes 

Verpflichtende Bestandsschutznormen schränken die Dispositionsfreiheit  der 
Unternehmer bei der Bestimmung der optimalen Arbeitsnachfrage  ein und sind 
daher - wie jeder staatliche Eingriff  in die Vertragsfreiheit  - eigenständig zu legiti-
mieren. Die traditionelle Rechtfertigung des arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerschut-
zes knüpft an der Tatsache an, dass der Arbeitsplatz nach wie vor in der Regel die 
Existenzgrundlage des Arbeitnehmers darstellt und ein unfreiwilliger  Verlust des 
Beschäftigungsverhältnisses eine fühlbare materielle Schlechterstellung für den 
Arbeitnehmer mit sich bringt. Da der Arbeitnehmer unter Arbeitsangebotszwang 
steht und da Humankapital nur langfristig und unter hohen Kosten an geänderte 
Rahmenbedingungen angepasst werden kann, befindet sich der Arbeitnehmer ge-
genüber dem Arbeitgeber in einer prinzipiell unterlegenen Verhandlungsposition. 
Dadurch kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Beschäftigungsbedingungen ab-
verlangen, die sein Wertgrenzprodukt unterschreiten (ex-ante Opportunismus). Um 
den Arbeitnehmer vor ex-ante Opportunismus seitens des Arbeitgebers zu schüt-
zen, seien daher spezifische Normen nötig.2 

Einen etwas differenzierteren  Ansatz zur ökonomischen Legitimierung staatli-
cher Bestandsschutznormen liefert  die Vertragstheorie. 3 Danach stellt der Arbeits-
vertrag ein „Musterbeispiel für einen unvollständigen langfristigen Vertrag" dar 
(Deregulierungskommission,  1991). Denn der Arbeitsmarkt ist in der Regel kein 
friktionsfreier  Punktmarkt. Charakteristisch für den Arbeitsvertrag ist vielmehr, 
dass hier beziehungsspezifische Investitionen in betriebsspezifisches Humankapi-
tal getätigt werden, die bei einem Wechsel des Arbeitgebers obsolet werden. Aus 
Sicht der Arbeitnehmer bestehen die versunkenen Kosten der Kündigung in den 
Such- und Mobilitätskosten sowie im Verlust betriebsspezifischen Humankapitals. 
Aus Arbeitgeberperspektive sind dies die Fluktuationskosten, also die Summe aus 
Entlassungskosten und den nicht amortisierten Einarbeitungs- und beruflichen 
Ausbildungskosten. Da es aufgrund begrenzter Information und unvollkommener 
Markttransparenz gar nicht möglich ist, alle denkbaren Umweltzustände ex ante 
vertraglich zu fixieren, bietet sich die Möglichkeit des ex-post Opportunismus, d. h. 
die Vertragspartner  werden versuchen, vorhandene Spielräume nach Vertragsab-
schluss zu ihren Gunsten auszunutzen. 

Dieser Ansatz kann nun verwendet werden, um die Machtasymmetrie für unter-
schiedliche Arbeitnehmerqualifikationen  nach Vertragsabschluss zu untersuchen.4 

2 Die Annahme der generellen Schutzbedürftigkeit  der Arbeitnehmer stellt das gängige 
Begründungsparadigma des Bestandsschutzes in der arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen 
Literatur dar; vgl. Halbach  et al.  (2000), Kleinhenz  (2000) sowie Lantpert  und Altham-
mer  (2001). 

3 Zur Diskussion des Bestandsschutzes aus institutionenökonomischer Perspektive vgl. 
insbes. Buttler  und Walwei  (1993), Schellhaaß  und Nolte  (1999) sowie Dörsam  (1997). 

4* 
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52 Jörg Althammer 

Bei der Beschäftigung unqualifizierter  Arbeitnehmer fallen definitionsgemäß keine 
transaktionsspezifischen Investitionen an, die Fluktuationskosten können daher als 
marginal unterstellt werden. Für den Arbeitgeber eröffnet  sich damit die Möglich-
keit, sich durch eine Kündigungsdrohung die Quasi-Rente des Arbeitnehmers in 
Höhe seiner Mobilitätskosten anzueignen. Der Bestandsschutz des Arbeitsverhält-
nisses kann dieser Umverteilung effizient  entgegenwirken. Als Instrumente kämen 
theoretisch der Willkürschutz oder eine Sozialplanverpflichtung in Höhe der Mobi-
litätskosten in Frage; da die genaue Höhe der Mobilitätskosten im Einzelfall stark 
variiert und nicht objektiv zu ermitteln ist, wird man aus praktischen Überlegungen 
den Willkürschutz vorziehen. Festzuhalten bleibt, dass der Bestandsschutz in die-
sem Fall ausschließlich verteilungspolitisch legitimiert ist; Effizienzaspekte  entfal-
len. 

Die Frage nach den Effizienzwirkungen  des Bestandsschutzes stellt sich nur bei 
kontraktspezifischen Investitionen, also bei Investitionen in betriebsspezifisches 
Humankapital. Die Akkumulation betriebsspezifischen Humankapitals zeichnet 
sich dadurch aus, dass die Produktivität des Arbeitnehmers mit zunehmender Dau-
er der Betriebszugehörigkeit steigt. Erst auf Dauer angelegte, stabile Beschäfti-
gungsverhältnisse eröffnen  damit die Möglichkeit, Produktivitätsgewinne zu reali-
sieren. Insofern haben beide Vertragsparteien ein Interesse am Fortbestand des Ar-
beitsverhältnisses; ein expliziter (gesetzlicher) Kündigungsschutz wäre streng ge-
nommen unnötig, da das Arbeitsverhältnis bereits „ impl iz i t " geschützt ist. 

Dennoch kann der Bestandsschutz in diesem Fall effizienzsteigernde  Wirkungen 
entfalten. Denn für eine „faire" Aufteilung der vertragsspezifischen  Renten müsste 
die Kompensation des Arbeitnehmers mit zunehmender Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit steigen. Nun sind Senioritätslöhne ex ante vertraglich nicht fixierbar,  sie 
stellen „ein ungesichertes Faustpfand an den Arbeitgeber dar" {Schellhaaß  und 
Nolte,  1999, S. 417). Die Arbeitnehmer werden nur dann bereit sein, entsprechende 
Investitionen zu tätigen, wenn sie sich ihre kontraktspezifischen Renten auch tat-
sächlich aneignen können. Ein kompensatorischer Sozialplan schützt den Arbeit-
nehmer also nicht nur vor einer Umverteilung der Renten, sondern liefert  erst die 
Grundlage für die gegenseitige Bereitschaft,  beziehungsspezifische Investitionen 
zu tätigen. 

Ein weiteres Argument für die effizienzsteigernden  Wirkungen des Bestands-
schutzes findet sich bei Schmid  (1993). Danach hängt die faktische Fähigkeit der 
Unternehmen, Produkt- oder Prozessinnovationen zu implementieren, von der Be-
reitschaft  der Arbeitnehmer ab, technische Neuerungen zu akzeptieren. Dies wird 
umso eher der Fall sein, je weniger der technische Fortschritt als Bedrohung für 
den eigenen Arbeitsplatz angesehen wird. Dieser Ansatz liefert  auch eine Erklä-
rung für die zunehmende Verbreitung von Rationalisierungsschutzabkommen in 
den Tarifverträgen. 

4 Dieser Abschnitt stützt sich auf die umfassendere Analyse der Arbeitsvertragsbeziehun-
gen durch Schellhaaß  und Nolte  (1999). 
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Deregulierung und Re-Regulierung der Beschäftigungsverhältnisse 53 

I I . Die Normen des Bestandsschutzes 

1. Der  Kündigungsschutz 

Für den allgemeinen Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses sind die Normen 
des Kündigungsschutzgesetzes aus dem Jahr 1951 i.d.F. vom 25. August 1969 
(KSCHG), die §§ 620 bis 622 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und das Be-
triebsverfassungsgesetz  (BetrVG) einschlägig. Die wesentliche Einschränkung der 
unternehmerischen Dispositionsfreiheit  durch den Bestandsschutz besteht darin, 
dass der Arbeitgeber gemäß § 1 KSCHG jede Kündigung positiv zu rechtfertigen 
hat5. Damit unterliegt das deutsche Kündigungsschutzgesetz einem grundsätzlich 
anderes Rechtsverständnis als die US-amerikanische employment  at will  - Doktrin, 
die einen vollständig freien Arbeitsvertrag ohne formalrechtliche  Bindungen vor-
sieht und damit dem Ideal vollständig deregulierter Beschäftigungsbedingungen 
am nächsten kommt.6 Als gerechtfertigt  gilt eine Kündigung dann, wenn sie durch 
Gründe bedingt ist, die 

a) in der Person des Arbeitnehmers oder seinem Verhalten liegen (personen- resp. 
verhaltensbedingte Kündigung), oder 

b) durch dringende betriebliche Erfordernisse  bedingt ist (betriebsbedingte Kündi-
gung). 

Weiterhin ist vor jeder Kündigung der Betriebsrat zu informieren,  der bei Vorlie-
gen eines der in § 102 BetrVG normierten Gründe einer ordentlichen Kündigung 
widersprechen kann.7 Schließlich ist auch eine gerechtfertigte  (ordentliche) Kündi-
gung nicht unmittelbar, sondern erst nach den in § 622 BGB normierten Fristen 
wirksam. Darüber hinaus ist bei der betriebsbedingten Kündigung, bei der ja der 
betroffene  Personenkreis ex ante nicht feststeht, eine Sozialaus wähl vorzunehmen. 

Grundsätzlich zielt der Kündigungsschutz also nicht darauf ab, die Möglichkeit 
zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses generell einzuschränken oder gar zu unter-
binden. Die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers bestand vielmehr darin, den 

5 Vgl. ausführlich zu den Grundlagen des Bestandsschutzes des Arbeitsverhältnisses Hal-
bach et al.  (2000), S. 149-197. 

6 Büchtemann  (1993) umschreibt die EAW-Doktrin wie folgt: „employment can be termi-
nated without notice by either side at any time and for any reason, 'for good cause, for no 
cause, or even for cause morally wrong'". Allerdings befindet sich diese Auffassung  auch in 
den Vereinigten Staaten auf dem Rückzug; vgl. Dertouzos  und Karoly  (1993). Ein Vergleich 
der deutschen mit den US-amerikanischen Bestandsschutzbestimmungen findet sich bei Dör-
sam (1995). 

7 Der Betriebsrat kann einer ordentlichen Kündigung widersprechen, wenn bei der Kündi-
gung soziale Gesichtspunkte nicht ausreichend berücksichtigt wurden, die Kündigung gegen 
vereinbarte Richtlinien über die personelle Auswahl bei Kündigungen verstößt oder der zu 
kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz des Unternehmens, nach zumutba-
ren Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen oder unter geänderten Vertragsbedingungen 
weiterbeschäftigt  werden kann. 
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Arbeitnehmer vor willkürlicher oder kurzfristiger  Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses zu schützen. Allerdings zählt der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses zu 
jenen arbeitsrechtlichen Normen, die durch das Richterrecht dynamisch weiterent-
wickelt wurden und sich von der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers zuneh-
mend entfernt haben. Durch die ständige Rechtsprechung der Arbeitsgerichte wur-
de die ordentliche Kündigung zur ultima ratio; so sind betriebsbedingte Kündigun-
gen unzulässig, sofern weniger einschneidende Maßnahmen wie Kurzarbeit, Um-
setzungen oder Requalifizierungsmaßnahmen für den Betrieb zumutbar sind. Ein 
besonderes Problem ist die Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen. Die 
Problematik ergibt sich aus der Tatsache, dass die Kriterien der Sozialauswahl 
nicht explizit kodifiziert,  sondern weitgehend durch Richterrecht im Einzelfall be-
stimmt wurden. Dadurch war die Rechtmäßigkeit einer betriebsbedingten Kündi-
gung stets mit einem hohen Maß an Unsicherheit für den Arbeitgeber verbunden. 

2. Der  Sozialplananspruch 

In Betrieben mit mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern müssen Betriebs-
änderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft mit sich ziehen, mit 
dem Betriebsrat beraten werden (§ 111 BetrVG). Zu diesen Betriebsänderungen 
zählen nicht nur Stillegungen oder Betriebseinschränkungen, sondern auch Verle-
gungen oder Zusammenschlüsse von Betriebsteilen, Änderungen in der Organisa-
tion oder die Einführung neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.  Der Ar-
beitgeber ist dabei verpflichtet zu versuchen, mit dem Betriebsrat einen Interessen-
ausgleich herbeizuführen.  Zwar kann der Betriebsrat die Betriebsänderung letztlich 
nicht verhindern, er hat jedoch nach § 112 BetrVG die Möglichkeit, einen Sozial-
plan zwingend herbeizuführen.  Die Intention des Gesetzgebers bestand ursprüng-
lich darin, den von Betriebsänderungen betroffenen  Arbeitnehmer bis zur Aufnah-
me einer neuen Beschäftigung finanziell zu unterstützen (sog. „Uberleitfunktion" 
des Sozialplans). In der Sozialplanpraxis trat an Stelle der Überleitfunktion aller-
dings schnell eine allgemeine Entschädigungsfunktion des Sozialplans, d. h. dass 
Leistungen aus Sozialplänen auch an Arbeitnehmer geleistet wurden, die ohne Ein-
kommenseinbußen in ein neues Beschäftigungsverhältnis wechseln konnten. Die 
Entschädigungsfunktion der Sozialpläne wurde zwar von der Rechtsprechung aner-
kannt, blieb unter Arbeitsrechtlern jedoch umstritten.8 

3. Befristete  Beschäftigungsverhältnisse  und Leiharbeit 

Der Abschluss befristeter  Beschäftigungsverhältnisse und die temporäre Be-
schäftigung von Leiharbeitnehmern sind Möglichkeiten, die Regelungen des Kün-
digungsschutzes innerhalb des Arbeitsvertragsrechts  zu umgehen. Vor Verabschie-

8 Vgl. Soltwedel  et  al  (1990), S. 34 f. mit weiteren Nachweisen. 
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dung des Beschäftigungsförderungsgesetzes  1985 war die Befristung des Arbeits-
verhältnisses gesetzlich nicht explizit geregelt; der Wortlaut des § 620 I BGB sieht 
die Befristung des Arbeitsvertrags sogar als Regelfall. 9 Da aber die Kündigungs-
schutzbestimmungen durch eine vertragliche Befristung - insbesondere durch sog. 
„Kettenarbeitsverhältnisse" - unterlaufen werden könnten, schränkte die arbeitsge-
richtliche Rechtsprechung die Zulässigkeit befristeter  Arbeitsverträge massiv ein. 
Nach dieser Rechtsprechung war eine Befristung des Arbeitsvertrags nur zulässig, 
sofern sie 

a) sachlich gerechtfertigt  und 
b) in ihrer Dauer angemessen war. 

Ein sachlich rechtfertigender  Grund lag in der Regel bei Aushilfsarbeiten (z. B. 
für erkrankte Mitarbeiter), vorübergehendem Mehrbedarf  oder projektgebundenen 
Arbeiten vor. Allerdings waren auch die Kriterien der sachlichen Rechtfertigung 
und der angemessenen Dauer befristeter  Beschäftigungsverhältnisse nicht gesetz-
lich normiert, sondern ebenfalls Gegenstand der Rechtsprechung.10 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz aus dem 
Jahr 1972 geregelt. Eine Arbeitnehmerüberlassung liegt vor, wenn ein Unterneh-
mer einen Arbeitnehmer, mit dem er einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, an 
ein anderes Unternehmen „verleiht". Das ursprüngliche Arbeitsverhältnis bleibt 
zwischen Leiharbeitnehmer und Verleiher zwar bestehen, der Arbeitnehmer ist nun 
jedoch verpflichtet,  im Betrieb und auf Weisung des Entleihers zu arbeiten. Diese 
Rechtskonstruktion stellt eine faktische Verschlechterung des Bestandsschutzes 
dar. Da die Weiterbeschäftigung von Leiharbeitnehmern an geeignete Anschluss-
aufträge gebunden ist, unterliegt das Beschäftigungsverhältnis einem permanenten 
Bestandsrisiko. Aus diesem Grund war die Überlassung von Arbeitskräften  vor 
Einführung des Beschäftigungsförderungsgesetzes  1985 auf einen Zeitraum von 
höchstens drei Monaten begrenzt. 

I I I . Die Reformen des Bestandsschutzes seit 1985 

1. Lockerung  des Bestandsschutzes 

Die Kri t ik am Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses wurde vom Gesetzgeber 
bereits Mitte der 80er Jahre, namentlich durch das (erste) Beschäftigungsförde-

9 § 620 BGB lautet: „(1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es 
eingegangen ist. (2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Be-
schaffenheit  oder dem Zweck der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstver-
hältnis nach Maßgabe der §§ 621, 622 kündigen". Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist der 
befristete Arbeitsvertrag somit die Regel, der unbefristete Arbeitsvertrag hingegen als Ab-
weichung von der Norm zu sehen. 

1 0 Insofern ist es nicht möglich, die möglichen Rechtfertigungsgründe  umfassend darzu-
stellen; eine Kasuistik der als zulässig anerkannten Befristungen findet sich bei 
Rosenfelder  (  1985), S. 41. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-50697-2 | Generated on 2024-10-02 07:12:14



56 Jörg Althammer 

rungsgesetz von 1985, rezipiert. Dabei entschied sich die damalige Bundesregie-
rung zunächst dazu, den Kündigungsschutz formalrechtlich  in unveränderter Form 
beizubehalten11, aber die Möglichkeiten seiner „Umgehung" durch den Abschluss 
befristeter  Beschäftigungsverhältnisse und Leiharbeit deutlich auszuweiten. Wie 
bereits oben ausgeführt  war der Abschluss befristeter  Beschäftigungsverhältnisse 
nach der Rechtslage vor 1985 nur zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt  war. 
Diese Einschränkung entfiel mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz  1985; befri-
stete Beschäftigungsverhältnisse waren seitdem für eine Dauer von zunächst 18 
Monaten ohne Angabe von Gründen zulässig. Zusätzlich wurde die Sozialplan-
pflicht abgeändert: zum einen wurde wieder dem Überleitungsprinzip Vorrang vor 
dem Entschädigungsprinzip eingeräumt, indem Arbeitnehmer von Sozialplanlei-
stungen ausgeschlossen werden, die „ in einem zumutbaren Arbeitsverhältnis im 
selben Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens oder eines zum 
Konzern gehörenden Unternehmens weiterbeschäftigt  werden können und die Wei-
terbeschäftigung ablehnen" (§ 112 Abs. 5 BetrVG). Weiterhin wurden bei Be-
triebsänderungen, die allein der Entlassung von Arbeitnehmern dienen, Schwellen-
werte für einen erzwingbaren Sozialplan eingeführt 12. Schließlich sind in den er-
sten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens Sozialpläne generell nicht 
mehr erzwingbar. Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung wurde die maximale 
Dauer von drei auf sechs Monate erhöht. Der Gesetzgeber erwartete sich von die-
sen Maßnahmen 

- spürbare Beschäftigungseffekte,  da die Unternehmen eine verbesserte Auftrags-
lage direkt in zusätzliche Beschäftigung umsetzen, 

- eine Verbesserung individueller Beschäftigungschancen Arbeitsloser, da den Ar-
beitgebern ein hinreichend langer Zeitraum zur Verfügung steht, um die fachli-
che und persönliche Eignung von Arbeitslosen zu erproben, sowie 

- eine stärkere Arbeitsmarktintegration von Personen mit besonderen Beschäfti-
gungshemmnissen wie Langzeitarbeitslose oder in ihrer Leistungsfähigkeit ein-
geschränkte Arbeitskräfte. 

Allerdings waren diese Ansätze zur Deregulierung des Arbeitsmarkts von An-
fang an umstritten. Kritiker befürchteten eine zunehmende Substitution regulärer 
Beschäftigungsverhältnisse durch atypische, rechtlich unzureichend geschützte Ar-
beitsformen. Die Flexibilisierung des Arbeitsrechts würde - so die Kri t ik - der 
„Erosion des Normalarbeitsverhältnisses", also des auf Dauer angelegten, arbeits-
und sozialrechtlich geschützten Beschäftigungsverhältnisses, Vorschub leisten. Vor 
diesem Hintergrund wurden seitens des Arbeitsministeriums 1987/88 und 1992/ 

11 Darin unterscheidet sich die deutsche Deregulierungsstrategie bspw. vom britischen 
Weg; hier ist das Arbeitsverhältnis in den ersten beiden Jahren der Beschäftigung faktisch 
ungeschützt; vgl. Bielenski  (1997). 

1 2 Diese Schwellenwerte reichen von 20% bzw. 6 entlassenen Arbeitnehmern in Betrieben 
zwischen 21 und 59 Beschäftigten bis 10% bzw. 60 Arbeitnehmern in Betrieben mit 500 und 
mehr Beschäftigten. 
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93 zwei Gutachten in Auftrag gegeben, die die unmittelbaren Beschäftigungswir-
kungen des Beschäftigungsförderungsgesetzes  evaluieren sollten13. Obwohl die 
Evaluierung der Inanspruchnahme des BeschFG unter ganz unterschiedlichen Ar-
beitsmarktbedingungen stattfand - 1988 hielt noch die positive Entwicklung am 
Arbeitsmarkt an, während sich 1992 die Rezession am Arbeitsmarkt massiv be-
merkbar machte - kommen beide Studien zu überraschend gleichlautenden Ergeb-
nissen. So blieb die Inanspruchnahme der Befristungsmöglichkeiten trotz der 
rechtstechnischen Vereinfachung weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zu-
rück. Die Quote der befristeten Beschäftigungsverhältnisse bewegte sich nach Ver-
abschiedung dieses Gesetzes in einer relativ engen Bandbreite zwischen 5% und 
7% und lag damit nicht höher als in der Vergangenheit. Daran hat sich auch in der 
Zwischenzeit nichts geändert: so lag die Befristungsquote (ohne Auszubildende, 
Beamte und Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen) 1999 im Westen bei 
6,8% und in den neuen Bundesländern bei 6,5%; mit dieser Befristungsquote liegt 
Deutschland nach wie vor international im Mittelfeld (vgl. Rudolph  2000). Weiter-
hin hat sich ergeben, dass der überwiegende Teil der nach dem BeschFG befriste-
ten Beschäftigungsverhältnisse auch nach altem Recht zulässig gewesen wäre; Bie-
lenski  (1994) beziffert  die „originären" BeschFG-Fälle auf lediglich 7% bis 13% 
der befristeten Neueinstellungen bzw. 2% bis 4% der Neueinstellungen insgesamt. 
Auch bei den Personengruppen, die unter den besonderen Kündigungsschutz fal-
len, ist kein Anstieg der befristeten Arbeitsverhältnisse nachzuweisen. Die be-
fürchtete „Erosion des NormalarbeitsVerhältnisses" 14 durch die Flexibilisierung 
der Arbeitsverhältnisse ist also ebenso ausgeblieben wie der erhoffte  unmittelbare 
Beschäftigungseffekt.  Empirisch relevant ist die Möglichkeit der Befristung des 
Arbeitsvertrags hingegen bei Neueinstellungen: so erfolgt  immerhin jede dritte 
Neueinstellung auf einem befristeten BeschäftigungsVerhältnis. 

Trotz der eher verhaltenen Nachfrage nach befristeten Beschäftigungs Verhältnis-
sen wurde die Geltungsdauer des Beschäftigungsförderungsgesetzes  zweimal ver-
längert und endete erst zum 31. 12. 2000. Eine deutliche Ausweitung erfuhr  das 
Gesetz durch das „Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz"  von 1996. 
Im Rahmen dieses Gesetzes wurde der sachliche Geltungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes eingeschränkt15, indem der Schwellenwert von 6 auf 11 Arbeitneh-
mer angehoben wurde und Teilzeitarbeitskräfte  bei der Berechnung des Schwellen-
werts nur noch entsprechend der Dauer ihrer Arbeitszeit anzurechnen waren. Des 

13 Vgl. Büchtemann  und Höland  (1989) sowie Bielenski  et al. (1994). 
1 4 Die These von der „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses" wurde vor allem von der 

Kommission für Zukunftsfragen  der Freistaaten Bayern und Sachsen popularisiert und auch 
empirisch untersucht. Der von der Kommission vorgelegte empirische Befund ist jedoch al-
lenfalls der statistische Reflex der gestiegenen Erwerbstätigkeit verheirateter Mütter, die sich 
in einer Erhöhung der Teilzeitquote niederschlägt; vgl. ausführlicher  Althammer  (2002). 

1 5 Nach einer Studie des IAB war das Kündigungsschutzgesetz in seiner alten Fassung auf 
ca. 30% der Betriebe und drei Viertel aller beschäftigten Arbeitnehmer anzuwenden, nach 
der Rechtsänderung fielen nur noch 17% der Unternehmen und etwa 70% der Beschäftigten 
unter die Kündigungsschutzbestimmungen; vgl. Rudolph  (1996). 
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weiteren wurde die Obergrenze für die Dauer befristeter  Beschäftigungsverhält-
nisse von 18 auf 24 Monate angehoben; innerhalb dieser Frist war eine dreimalige 
Verlängerung zulässig. Für ältere Arbeitnehmer über 60 Jahre entfiel die Beschrän-
kung der Höchstdauer vollständig. Schließlich wurden die Kriterien der Sozialaus-
wahl präzisiert und auf die Grunddaten „Betriebszugehörigkeit", „Lebensalter" 
und „Unterhaltspflicht" beschränkt. Von der Sozialauswahl konnten Arbeitnehmer 
ausgenommen werden, deren Weiterbeschäftigung „ im berechtigten betrieblichen 
Interesse" liegt. Die gerichtliche Überprüfbarkeit  der Sozialauswahl war nur noch 
bei grober Fehlerhaftigkeit  zulässig, so z. B. bei Verstoß gegen explizit kodifizierte 
Betriebsvereinbarungen. 

2. Regulierungen  seit  1998 

Die Deregulierungsmaßnahmen im Bereich des Kündigungsschutzes wurden be-
reits unmittelbar nach der jüngsten Bundestagswahl durch das „Gesetz zu Korrek-
turen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte (Kor-
rekturgesetz)" vom 19. Dez. 1998 mit Wirkung zum 1.1. 1999 zurückgenommen. 
So wurde der sachliche Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes wieder auf 
Betriebe mit mehr als fünf  Arbeitnehmern ausgeweitet und die Konkretisierung 
der Sozialauswahl aufgehoben (vgl. Art. 6 Korrekturgesetz) 16. Damit sind nun 
wieder - wie in der ursprünglichen Fassung des Gesetzes - neben den objektiven 
Faktoren die subjektiven Vermittlungschancen des betroffenen  Arbeitnehmers bei 
der Sozialauswahl zu berücksichtigen. Die Möglichkeit befristeter  Arbeitsverhält-
nisse wurde durch das „Gesetz über Teilzeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG)" neu geregelt. Danach sind befristete Arbeitsverträge weiterhin grund-
sätzlich zu rechtfertigen  (§ 14 TzBfG). Befristungen ohne sachliche Begründung 
sind nur noch bei Neueinstellungen oder bei Arbeitnehmern zulässig, die das 58. 
Lebensjahr überschritten haben. Die maximale Höchstdauer des befristeten Ar-
beitsverhältnisses ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes liegt zwar weiterhin 
bei 24 Monaten, allerdings ist ein Wechsel zwischen sachlich gerechtfertigten  und 
unbegründeten Befristungen („Kettenverträge") nicht mehr zulässig. 

IV. Die Beschäftigungswirkungen des Bestandsschutzes 

1. Beschäftigungswirkungen  bei exogenem Lohnsatz 

Um die beschäftigungspolitischen Implikationen des Bestandsschutzes zu ver-
deutlichen, wird ein einfaches 2-Perioden-Modell einer risikoneutralen Unterneh-
mung betrachtet, die nur den Faktor Arbeit einsetzt. Zum gegebenen Lohnsatz w 
beschäftigt das Unternehmen m Arbeitnehmer gemäß der Produktionstechnologie 

1 6 Die Herausnahme der Konkretisierung der Sozialauswahl ist auch unter Arbeitsrecht-
lern auf deutliche Kritik gestoßen; vgl. Halbach  et  al ., S. 187-189. 
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y  =f(m),  mit den üblichen neoklassischen Eigenschaften f(m)  >- 0,/ ' (ra) -< 0. 
Der Güterpreis dient als numèraire und der Output der ersten Periode sei bekannt, 
sodass der Gewinn des Unternehmens in der ersten Periode mit Sicherheit durch 

(1) Tri =f(m ]) - w · m, 

gegeben ist. Die Unsicherheit der Wirtschaftssubjekte wird berücksichtigt, indem 
der Output der zweiten Periode stochastisch den Wert mit der Eintrittswahr-
scheinlichkeit 0/ annimmt, wobei 0{ = 1 gilt. 

i 
Weiterhin wird unterstellt, dass die Belegschaft der ersten Periode den Arbeits-

kräftebedarf  der zweiten Periode abdeckt, sodass bei Nachfrageschwankungen al-
lenfalls Entlassungen vorgenommen werden müssen. Der diskontierte Erwartungs-
wert des Gewinns der zweiten Periode ist dann 

(2) £[π2] = δ Σ  Oi{fi  ( m2,/)  - w · m2,i  - £[m/ - m2ti]  } m2)f < mx ; 
i 

dabei repräsentiert £[·] die Funktion der Bestandsschutzkosten. Aus den Bedingun-
gen erster Ordnung erhält man für die Nachfrage nach Arbeitskräften  in der ersten 
bzw. zweiten Periode 

(3) / ( m i ) = w + 6-£ und 

(4) f!{m 2,i)=w-t 

Vergleicht man die Optimalitätsbedingungen (3) und (4) mit der Gewinnmaxi-
mierungsvorschrift  f'{m\)  = fj(m2,i)  = w  ohne Bestandsschutz so wird deutlich, 
dass die Existenz von labor  turnover- Kosten die Variabilität der Beschäftigung re-
duziert (vgl. auch Abbildung 1). Bei myopischen Erwartungen (S = 0) ändert sich 
die Arbeitsnachfrage  der ersten Periode durch den Bestandsschutz nicht; die Unter-
nehmen werden weiterhin ihre Nachfrage ausweiten, bis das Grenzwertprodukt 
dem Lohnsatz entspricht. In der zweiten Periode sinkt das Grenzwertprodukt unter 
den Marktlohn (4), sodass ansonst anfallende Entlassungen unterbleiben. Bei posi-
tiver Diskontrate (S y 0) ist das Grenzwertprodukt des Faktors Arbeit in der ersten 
Periode höher als der Lohnsatz (3), so dass weniger Beschäftigung nachgefragt 
wird. Der beschäftigungsstabilisierende Effekt  steigt also mit den labor turnover-
Kosten und dem Diskontierungsfaktor. 

Die durchschnittliche Beschäftigung hängt bei gegebener Eintrittswahrschein-
lichkeit der Umweltzustände ebenfalls von der Höhe des Diskontfaktors und der 
Fluktuationskosten ab. Sofern die Unternehmen künftige Zahlungen nicht diskon-
tieren ( (5=1) , entspricht die durchschnittliche Beschäftigung gerade dem Be-
schäftigungsgrad im Fall ohne Bestandsschutz. Bei zunehmender Diskontierung 
steigt die Arbeitsnachfrage  und damit auch der durchschnittliche Beschäftigungs-
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grad an. Insofern weist der Bestandsschutz nicht nur einen beschäftigungsstabili-
sierenden, sondern auch einen beschäftigungserhöhenden Effekt  auf. 

Abbildung 1 : Variabilität der Beschäftigung mit und ohne Bestandsschutz 

2. Beschäftigungswirkungen  bei endogenem Lohnsatz 

Die oben abgeleiteten positiven beschäftigungspolitischen Wirkungen ergaben 
sich unter der vereinfachenden Annahme exogen gegebener Löhne. Aber natürlich 
verändert der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses die Rahmenbedingungen, 
innerhalb derer sich der Lohnbildungsprozess abspielt, sodass sich dadurch u.U. 
die qualitativen Ergebnisse des Modells ändern können. Im folgenden soll deshalb 
untersucht werden, wie sich die Ergebnisse bei endogener Lohnsetzung verändern. 
Theoretische Grundlage ist ein einfaches Modell der Monopolgewerkschaft.  Damit 
wird der Verhandlungsprozess nicht eigenständig modelliert, sondern es wird le-
diglich unterstellt, dass die Gewerkschaften bei der Festsetzung ihrer Lohnforde-
rungen das Arbeitsnachfrageverhalten  der Unternehmen berücksichtigen.17 

Es sei u(w)  der Nutzen eines beschäftigten Arbeitnehmers und u(a)  der korre-
spondierende Reservationsnutzen, der sich aus der Alternativkompensation ergibt. 
Die in der zweiten Periode Entlassenen (m\  — mi)  erhalten zusätzlich die Entlas-
sungskosten ξ.  Um in jeder Periode ein positives Arbeitsangebot sicherzustellen, 

1 7 Das Modell der Monopolgewerkschaft  ist ein Spezialfall des allgemeinen Nash-Ver-
handlungsmodells, bei dem die Verhandlungsmacht einseitig bei den Gewerkschaften liegt. 
Booth  (1995) zeigt, dass sich die qualitativen Ergebnisse des Modells durch die explizite Mo-
dellierung des bargaining-Prozesses nicht ändern. 
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wird im folgenden grundsätzlich w >- ξ + a angenommen. Die Gewerkschaft  ma-
ximiere die utilitaristische Nutzenfunktion m(w)  • u(w)  + (L  — m) · u(a),  wobei L 
das Arbeitskräftepotenzial  der Branche repräsentiert. Zunächst sei unterstellt, dass 
sich die gewerkschaftliche Lohnpolit ik nicht an den Interessen der Insider orien-
tiert, sondern in jeder Periode die Löhne gemäß der oben spezifizierten Zielfunk-
tion festsetzt. Die intertemporale Zielfunktion lautet damit 

(5) E[V]  = m, (wι ) · u(wi  ) + [L  - m, (w, )]  · u(a) 

+ 2) · u(w 2) + [mi(wi)  - m2,/(w 2)]  · + a) + (L  — m\)u(a)}  . 

Aus den Bedingungen erster Ordnung erhält man für die erste Periode die Opti-
malitätsbedingung 

(6) ει = : W l ' « W l ) 

[u(wi  ) - u(a)]  + <$[«(£ + α) - «(α)] 

und für Periode zwei 

= W2 · u'(w 2) 

wobei ε = — die Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage  repräsentiert. 

Die Gleichungen (6) und (7) liefern zunächst das aus der Theorie bekannte Er-
gebnis, wonach die Gewerkschaften jene Allokation im w-m-Raum wählen, in der 
die gewerkschaftliche Grenzrate der Substitution zwischen Lohnhöhe und Be-
schäftigung der Steigung der Arbeitsnachfragekurve  entspricht. Die Lohnforderun-
gen steigen mit zunehmender Alternativkompensation und steigender Elastizität 
der Arbeitsnachfrage.  Bei myopischen Erwartungen der Gewerkschaften (δ = 0) 
haben die Bestandsschutzkosten keinen Einfluss auf das gewerkschaftliche Lohn-
setzungsverhalten in der ersten Periode; das Ergebnis entspricht in diesem Fall 
dem Gewerkschaftsmodell  ohne Bestandsschutz. Sofern jedoch der künftige Nut-
zen nicht vollständig diskontiert wird, führen steigende Bestandsschutzkosten c.p. 
zu steigenden gewerkschaftlichen Lohnsätzen. In der zweiten Periode hat die Exi-
stenz von Kündigungsschutzkosten in jedem Fall lohnerhöhende und damit be-
schäftigungsfeindliche  Effekte.  Dieses Ergebnis ist ökonomisch intuitiv plausibel, 
da Bestandsschutzkosten ebenso wie ein Anstieg des Reservationslohns den ge-
werkschaftlichen Grenznutzen der Beschäftigung absenken. Schutzvorschriften  für 
Arbeitnehmer stellen damit eine Art „moral hazard" Problem für die Gewerkschaf-
ten dar, deren Lohnpolit ik sich verstärkt an den Einkommensinteressen der Be-
schäftigten orientiert (Siebert  1989). 

Es ist interessant zu untersuchen wie sich dieses Ergebnis verändert, wenn die 
Gewerkschaften ihre Lohnforderungen nicht am Arbeitskräftepotenzial  der Bran-
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che, sondern an den Insidern, also den Beschäftigten der ersten Periode, orientie-
ren. Die utilitaristische Zielfunktion der Gewerkschaften lautet in diesem Fall 

(8) E[V]  = m, (wi  ) · u(wi  ) + [L  - m, (wi)]  · u{a) 

+ · w(w 2) + [m\(w\)  - m2.i{w 2)]  -w(£  + a)} , 

wobei die Beschäftigten der ersten Periode (w i ) die Insider repräsentieren. Das Er-
gebnis des Lohnbildungsprozesses der zweiten Periode entspricht der Optimalitäts-
bedingung (7). Im Gegensatz zum einfachen Gewerkschaftsmodell  wird in der 
Zielfunktion (8) nun aber die Tatsache berücksichtigt, dass die Zahl der Insider der 
zweiten Periode durch das Lohnsetzungsverhalten in der ersten Periode determi-
niert wird. Aus der Bedingung erster Ordnung 

dm]  . dm]  . . . dm\ .. . 

erhält man als Optimalitätsbedingung 

W\  · u'(wj) 
(Οϊ F  = ! \J1 7 = 1 2 
1 ; [«(w,) - i i (a) ] + 5 . i iK + a) J ' 

Wiederum entspricht das Ergebnis bei myopischen Erwartungen dem des einfa-
chen Gewerkschaftsmodells.  Bei positivem Diskontierungsfaktor  fällt nun jedoch 
der Lohnsatz der ersten Periode niedriger aus, da die Gewerkschaften die in der 
Folgeperiode auftretenden Beschäftigungswirkungen in ihrem Lohnsetzungsver-
halten inkorporieren. 

Als Fazit der theoretischen Überlegungen ist festzuhalten, dass Kündigungs-
schutz und Sozialplanverpflichtung keine unmittelbar negativen Beschäftigungs-
wirkungen aufweisen. Eher das Gegenteil ist der Fall: durch den Bestandsschutz 
verringert sich in jedem Fall die Variabilität der Beschäftigung. Die aggregierten 
Beschäftigungseffekte  sind zwar theoretisch indeterminiert, bei exogenen Löhnen 
tendenziell aber eher positiv. Allerdings verändert der Bestandsschutz des Arbeits-
verhältnisses die Rahmenbedingungen der Lohnbildung der Tarifvertragsparteien. 
Hieraus können sich theoretisch negative Wirkungen für die Arbeitsnachfrage  er-
geben, wenngleich dieser Effekt  nur empirisch bestimmbar ist. 

3. Wirkungen  der  Deregulierung:  Empirische  Evidenz 

Die Lockerung des Kündigungsschutzes kann sich beschäftigungspolitisch also 
in zweifacher Weise bemerkbar machen: zum einen in einer gestiegenen Anpas-
sungsgeschwindigkeit der Beschäftigung an Outputänderungen und zum anderen 
in einem veränderten Lohnsetzungsverhalten seitens der Gewerkschaften. Zur er-
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sten Frage liegen bereits mit Kraft  (1993), Abraham  und Houseman  (1994) und 
Hunt  (1994) empirische Untersuchungen zu den mittelbaren Beschäftigungswir-
kungen des ersten Beschäftigungsförderungsgesetzes  vor. Die Ergebnisse dieser 
Studien fallen zwar nicht ganz einheitlich aus, aber keine dieser Arbeiten stützt die 
an die Deregulierung geknüpften Erwartungen. Abraham  und Houseman  (1994) 
und Hunt  (1994) verwenden Monatsdaten 201 deutscher Unternehmen im Zeit-
raum von Januar 1977 bis Dezember 1992. Während Abraham  und Houseman 
(1994) keine signifikanten Änderungen der Beschäftigungselastizität feststellen 
können, ergibt sich bei Hunt  (1994) für den Zeitraum ab 1985 sogar eine etwas 
langsamere Anpassung der Beschäftigung an Outputänderungen. Dieses Ergebnis 
wird durch die Untersuchung von Kraft  (1993) gestützt.18 

Die vorliegende Untersuchung zu den Beschäftigungswirkungen der Beschäfti-
gungsförderungsgesetze  unterscheidet sich von den oben zitierten Studien in 
zweifacher Hinsicht. Zum einen kann ein deutlich längerer Zeitraum berücksich-
tigt werden, in dem neben dem ersten Beschäftigungsförderungsgesetz  noch wei-
tere Deregulierungsmaßnahmen stattgefunden haben. Des weiteren sollen nicht 
nur die Wirkungen der Deregulierung auf die Variabilität der Arbeitsnachfrage, 
sondern auch die vermuteten Effekte  auf das Lohnsetzungsverhalten der Arbeits-
marktparteien untersucht werden. Dazu werden sowohl die Anpassung der Be-
schäftigten an Outputänderungen als auch eine Lohngleichung im Rahmen eines 
Fehlerkorrekurmodells  geschätzt. Das Fehlerkorrekturmodel  lautet in seiner allge-
meinsten Form 

m—1 k η—1 k 
Äy,  = a0 + Σ

 a'  + Oimy t-.m + ßjnXjt-n  + ut  ? 
i=  1 7=1 1=0 j=l 

wobei α;, ßß die kurzfristigen  Koeffizienten,  a m die Anpassung des Modells an 
Abweichungen vom Gleichgewicht und —ßj n / a die Koeffizienten  des langfristi-
gen Gleichgewichts angeben. Die Formulierung des Fehlerkorrekturmodells  hat 
den Vorteil, dass sowohl kurz- wie langfristige Effekte  in einer Schätzgleichung 
abgebildet werden können. 

Zur empirischen Umsetzung der Modelle wurden Halbjahresdaten der OECD 
für den Zeitraum 1970:1 bis 1998:11 verwendet. Tabelle 1 enthält die deskriptiven 
Statistiken der verwendeten Daten. 

Dabei steht Β für die Zahl der abhängig Beschäftigten, Y für das reale Sozialpro-
dukt in Preisen von 1991, w  ist der Stundenlohn, q die durchschnittliche Arbeits-
produktivität, ρ das Preisniveau und ALQ die Arbeitslosenquote. Zunächst wird un-
tersucht, ob die Flexibilisierung des Bestandsschutzes empirisch feststellbare Aus-
wirkungen auf die Variabilität der Beschäftigung hatte. Dazu wird mit Hilfe der 

18 Hunt  (1994) erklärt diesen kontraintuitiven Effekt  durch eine geänderte Schwerpunkt-
setzung der Lohnpolitik, die seit Mitte der 80er Jahre verstärkt flexible Arbeitszeiten tarifver-
traglich normierte. 
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Tabelle  1 

Deskriptive Statistiken 

1970:1--1998:11 1970:1-1984:11 1985:1-1998:11 

Mittelwert Std.abw. Mittelwert Std.abw. Mittelwert Std.abw. 

l n£ 17,17 0,122 17,09 0,014 17,25 0,131 

In Y 21,28 0,39 20,97 0,21 21,61 0,23 

In w 10,26 0,38 9,39 0,30 10,58 0,12 

In q 4,11 0,29 3,87 0,21 4,36 0,11 

In ρ 4,57 0,31 4,47 0,10 4,68 0,05 

ALQ 5,18 2,76 3,11 2,04 7,41 1,31 

oben beschriebenen Methode die Beschäftigungselastizität des Outputwachs im 
Rahmen einer einfachen Okun-Gleichung geschätzt. Die Schätzgleichung lautet 

A\nBt=ßo + ßiA]nB t-} + ß2AIn Y t + ß3 ln# r_ 2 + ß4 In Y t-\ +u, . 

Die Tabelle 2 fasst die empirischen Ergebnisse zusammen. 

Tabelle  2 

Schätzung der Okun-Gleichung 
(abhängige Variable: Δ In B t, t-Werte  in Klammern) 

Zeitraum 

1970-1998 1970-1984 1985-1998 

Konstante 1,33 3,37 7,75 
(1,71) (4,54) (3,86) 

Δ In Bt-1 -0,031 0,143 - 0,533 
(-0,259) (1,010) (- 2,68) 

Δ In Y t 0,580 0,487 0,439 
(4,45) (4,22) (2,622) 

In B(-2 -0,113 -0,21 - 0,828 
(- 2,01) (-4,75) (- 3,97) 

In Yt- 1 0,041 0,02 0,444 
(2,501) (3,033) (3,89) 

R2 0,33 0,76 0,48 

SE 0,03 0,003 0,03 

Durbins h -6,9 1,62 -1,8 

Ν 58 30 28 
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Das normierte Bestimmtheitsmaß zeigt eine akzeptable Anpassung der Modelle 
an die Daten. Die für die Interpretation relevanten Koeffizienten  sind durchgängig 
signifikant auf dem 5%-Niveau. Die langfristige Anpassung der Beschäftigung an 
Änderungen des Outputs beläuft sich für das Gesamtmodell auf 0,35; dieser Wert 
des Okun-Koeffizienten  liegt im gängigen Bereich der für die Bundesrepublik 
Deutschland ausgewiesenen Werte. Interessant ist die Entwicklung des kurzfristi-
gen Okun-Parameters (Δ Ι ηΚ , ) in den Subperioden, der ja die kurzfristige  Anpas-
sung der Beschäftigung an Outputänderungen angibt. Wie die Tabelle zeigt, ist die-
ser Wert im aktuellen Bereich nicht höher, sondern sogar etwas niedriger als in der 
Vorperiode. Dies würde die Ergebnisse von Hunt  (1994) und Kraft  (1993) stützen, 
wonach die Anpassungsflexibilität der Beschäftigung an Nachfrageschwankungen 
nicht gestiegen, sondern gesunken ist. 

Allerdings fällt der Strukturbruch in den Koeffizienten  statistisch nicht signifi-
kant aus. So zeigen weder die rekursiven Residuen noch der CUSUM- bzw. CU-
SUM-Quadrat-Test einen Strukturbruch Mit te der 80er Jahre an. Auch der Wald-
Test auf Restriktion einzelner Parameterwerte ergibt keinen Hinweis darauf, dass 
die //o-Hypothese der Strukturkonstanz verworfen  werden müsste. 

In einem zweiten Schritt soll nun überprüft  werden, ob sich das Lohnbildungs-
verhalten im Zeitablauf geändert hat. Hierzu wird eine Lohnsetzungsgleichung ge-
schätzt, die das Nominallohnwachstum als Funktion der Arbeitsproduktivität (q), 
der Änderung des Preisniveaus (p)  und der Arbeitslosenquote (ALQ) abbildet. Die 
Schätzgleichung lautet wie folgt: 

Δ In w t = ß0 + /3ιΔ1ηνν,_ι + ß2Alnp t + /?3Δ1η^ 

+ ßA InALQt + ß5 \nw t-2 + ße ln<?,-i  + βΊ Inpt_x . 

Die Berücksichtigung der Arbeitsproduktivität und des Preisniveaus entspricht 
den gängigen lohnpolitischen Konzeptionen. Bei der Berechnung der Arbeitslosen-
quote wurden nur Arbeitslose berücksichtigt, die nicht länger als zwei Jahre er-
werbslos waren. Dahinter steht die Annahme, dass von Langzeitarbeitslosen kein 
effektiver  Lohndruck mehr ausgeht (vgl. Schnabel  1997). Die Ergebnisse der 
Schätzung finden sich in Tabelle 3. 

Die Parameterwerte sind mit den theoretischen Erwartungen konsistent und 
größtenteils signifikant auf dem 5%-Niveau. Der Elastizitätswert des Preisniveaus 
liegt für die langfristige Gleichung i m Gesamtsample bei 0,74, für die Arbeitspro-
duktivität bei 1,1; diese Größenordnungen sind mit den Werten vergleichbarer Stu-
dien kompatibel (vgl. Schnabel  1997, S. 120 und Franz  1999, S. 301). Die Arbeits-
losenquote übt in der kurzfristigen  Gleichung einen statistisch signifikant dämp-
fenden Effekt  auf die Wachstumsrate der Löhne aus. Dieser Effekt  scheint im aktu-
ellen Bereich etwas stärker ausgeprägt zu sein als in den Jahren 1970-1984. 
Allerdings passiert auch dieses Model l alle Tests auf Strukturkonstanz der Parame-
ter. Insofern könnte es sich auch hier durchaus um ein zufälliges Ergebnis handeln. 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 285 
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Tabelle  3 

Schätzung der Lohnfunktion 
(abhängige Variable: Δ In w t, t-Werte  in Klammern) 

Zeitraum 

1970-1998 1970-1984 1985-1998 

Konstante 1,102 7,13 6,554 
(2,106) (3,47) (5,47) 

In u>,_ ι -0,056 - 0,807 -0,382 
(-0,586) (-3,99) (- 3,84) 

Δ In qt 0,703 1,084 0,956 
(11,26) (3,66) (16,93) 

Δ In pt 0,776 0,329 1,062 
(8,732) (1,49) (15,39) 

ALQt -0,0036 -0,005 -0,006 
(-2,263) -(1,60) (- 4,35) 

In wf_2 -0,108 - 0,703 - 0,592 
(-2,095) (-4,32) (-5,21) 

In <?,-! 0,119 0,778 0,574 
(2,141) (3,44) (5,279) 

0,080 0,504 0,261 
(1,399) (5,060) (3,851) 

R2 0,84 0,84 0,95 

SE 0,009 0,007 0,005 

Durbins h 0,91 0,24 -0,22 

Ν 55 29 28 

Obwohl die vorliegende Studie methodisch einen völl ig anderen Ansatz wählt 
als die gängigen empirischen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Be-
standsschutz und Beschäftigung, unterscheiden sich die qualitativen Ergebnisse 
doch kaum. Bezüglich der Beschäftigungselastizität des Outputs bestätigt sich das 
Ergebnis von Hunt  (1994) und Kraft  (1993), wonach sich durch die Beschäfti-
gungsförderungsgesetze  kein statistisch signifikanter Hinweis auf eine beschleu-
nigte Anpassung der Beschäftigung an Outputänderungen feststellen lässt; der ent-
sprechende Koeffizient  ist eher etwas gesunken. Weiterhin lässt sich keine Evidenz 
für die Annahme findet, dass sich das Lohnsetzungsverhalten geändert und damit 
der Beschäftigungsgrad durch die Deregulierungsmaßnahmen erhöht hätte. Dieses 
Resultat ist kompatibel mit den Ergebnissen internationaler Querschnittsuntersu-
chungen. Insofern ist zu vermuten, dass die beschäftigungsfeindlichen  Wirkungen 
des Bestandsschutzes, die sich aus dem theoretischen Modell durchaus ableiten 
lassen, in der Praxis von untergeordneter Bedeutung sind. 
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C. Fazit 

Der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses gehört zu den umstrittensten Berei-
chen der Regulierungen am Arbeitsmarkt. Kritiker machen ihn für die Struktur der 
Arbeitslosigkeit, die Segmentierung der Arbeitsmärkte und für die lohnniveaube-
dingte Arbeitslosigkeit mitverantwortlich. Insofern ist es nicht überraschend, dass 
die Rücknahme der Deregulierungsmaßnahmen im Bereich des Kündigungsschut-
zes und der befristeten Beschäftigung überwiegend kritisch aufgenommen wurde. 
Eine genauere Analyse der Wirkungen des Bestandsschutzes ergibt jedoch ein we-
sentlich differenzierteres  Bild. So kann die insgesamt enttäuschende beschäfti-
gungspolitische Bilanz der Beschäftigungsförderungsgesetze  letztlich als empiri-
sches Indiz dafür gewertet werden, dass sich beide Seiten am Arbeitsmarkt durch 
den Abschluss längerfristiger  vertraglicher Bindungen besser stellen. Unter diesen 
Bedingungen kann die institutionenökonomische Arbeitsvertragstheorie  zeigen, 
dass der Bestandsschutz - zumindest in seiner gesetzlich kodifizierten Form - so-
wohl verteilungs- wie effizienztheoretisch  durchaus legitimierbar ist. Auch die Be-
schäftigungswirkungen des Kündigungsschutzes sind bei weitem nicht so evident, 
wie das im wirtschaftspolitischen Diskurs häufig unterstellt wird. Insofern ist es 
auch nicht überraschend, dass empirische Untersuchungen zum Zusammenhang 
zwischen Bestandsschutz der Arbeitsverhältnisse und Beschäftigungsgrad in der 
Regel keine signifikanten Ergebnisse erzielen. Die hier vorgestellte Studie zu den 
Beschäftigungswirkungen der Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse 
macht da keine Ausnahme. Obwohl seit Mitte der 80er Jahre die Möglichkeiten 
zum Abschluss befristeter  Beschäftigungsverhältnisse deutlich ausgeweitet und 
weitere Bestandsschutznormen wie die Sozialplanpflicht und die Sozialauswahl er-
heblich eingeschränkt wurden, hat sich weder die kurzfristige  Beschäftigungsela-
stizität des Outputwachstums noch das Lohnsetzungsverhalten statistisch signifi-
kant geändert. 

Zwar wäre es voreilig, aus diesen Ergebnissen den Schluss zu ziehen, dass die 
Rücknahme der Deregulierungen völl ig unproblematisch ist. Insbesondere die er-
satzlose Streichung der Konkretisierung der Sozialauswahl und die einfache Wie-
derherstellung des Rechtszustands von vor 1996 wird voraussichtlich eher zu einer 
rechtlichen Verunsicherung im Kündigungsfall und weniger zu einer Stärkung des 
Arbeitnehmerschutzes führen. Außerdem kann Deregulierung ein Selbstzweck 
sein, wenn die Regulierungen unnötig oder ineffizient  sind. Aber die Rücknahme 
normativ begründbarer Regulierungen muss sich stets an den wirtschafts- und be-
schäftigungspolitischen Erfolgen messen lassen. Insofern sollten die insgesamt ent-
täuschenden beschäftigungspolitischen Wirkungen der Deregulierung der 
Beschäftigungsverhältnisse - ebenso wie die hier nicht thematisierte Aufhebung 
des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit - Anlass sein, die in der 
Deregulierungsdiskussion vorgebrachten Argumente nochmals kritisch auf den 
Prüf stand zu stellen. 

5* 
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D. Anhang 

Übersicht wichtiger arbeitsmarktpolitischer Neuregelungen seit 1985 

Beschäftigungsförderungsgesetz 
(BeschFG) 1985 

Teilzeitbeschäftigung 
Prinzipielle Gleichbehandlung von Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten (1. 5. 1985) 

Leiharbeit 
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 3 auf 6 BeschFG 1985 
Monate (1.5. 1985) 
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 6 auf 9 BeschFG 1994 
Monate (1. 1. 1994) 
Verlängerung der Überlassungshöchstdauer von 9 auf 12 BeschFG 1996 
Monate (1.4. 1997) 
Lockerung des Befristungsverbots  bei erstmaligem Ver- BeschFG 1996 
leih (1.4. 1997) 
Befristete  Beschäftigung 
Wegfall der sachlichen Rechtfertigung bei Befristungen BeschFG 1985 
bis zu 18 Monaten (1. 5. 1985) 
Verlängerung der Befristungshöchstdauer  auf 24 Monate BeschFG 1996 
Möglichkeit von Mehrfachbefristungen  innerhalb der 
Rahmenfrist  von 24 Monaten 
Wegfall aller Beschränkungen für befristete Arbeitsver-
träge mit älteren Arbeitnehmern (1. 10. 1996) 
Wiedereinführung  der sachlichen Begründung für Befri-  Teilzeit-
stungen (Befristung ohne sachliche Begründung nur noch (2001) 
bei Neueinstellungen) 

Kündigungsschutz 
Angleichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und 
Angestellten (7. 10. 1993) 

und Befristungsgesetz 

Anhebung des betrieblichen Schwellenwerts für die An-
wendbarkeit des Kündigungsschutzes von 6 auf 11 Be-
schäftigte (1. 10. 1996) 

Gesetz zur Vereinheitlichung der 
Kündigungsfristen von Arbeitern 
und Angestellten 
BeschFG 1996 

Stärkere Berücksichtigung betrieblicher Interessen bei BeschFG 1996 
der Sozialauswahl im Fall betriebsbedingter Kündigung 
(1. 10. 1996) 

Sozialplan 
Ausnahme neugegründeter Betriebe von der Sozialplan- BeschFG 1985 
pflichtigkeit für vier Jahre 

Arbeitszeit 
Erhöhung der zulässigen Höchstarbeitszeit auf 60 Std. Arbeitszeitgesetz 1994 
wöchentlich und 10 Std. täglich, sofern der Ausgleich auf 
acht Std. innerhalb von sechs Monaten erfolgt  (1.6. 1994) 

Vermittlungsmonopol  der  Bundesanstalt  für  Arbeit 
Zulassung gewerbsmäßiger Arbeitsvermittlung BeschFG 1994 

Quellen:  Hoffmann  und Walwei  (1998); Bielenski  (1997). 
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